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I 

Fassung von London vom 2. J uni 1934 1) -

Artikel 1. 

Die Angehorigen eines jeden der · vertragschliessenden 
Lander s�wie die Personen, die in dem GeLiete des engeren 
Verbandes den durch Artikel 3 der Hauptiibereinkunft f est­
gesetzten Anforderungen genügen, konnen sich den Schutz 
ihrer gewerblichen :P.luster oder l\lodelle in allen übrigen ver­
tragschliessenden Landern durch eine internationale Hinter­
legung sichern, die bei dem lntern�tionalen Ilüro zum ··. 
Schutze des gewerhlichen Eigentun1s in Bern vorgenommen 
wird. 

Artikel 2 

(1) Die internationale Hinterlegung umf asst Mus ter oder
�lodelle, sei es in der Gestalt des gewerLlichen Erzeugnisses, 
für das sie hestimmt sind, sei es in Gestalt einer Zeichnung, 
eines Lichtbi]ds oder jeder anderen graphischen Wiedergabe 
des l\Iuslers oder l\loùells, die ausreichend erscheint. 

(2) Den Gegenstanden ist heizufügen, und zwar in dop­
pelter Ausf ertigung, ein Gesuch um internationale Hinter­
legung; es hat in franzosischer Sprache die AngaLen zu ent­
halten, die im einzelnen die Ausfiihrungsordnung vorschreibt. 

1) Diese deutsche Uehersetzung ist aus dem deutschen Reichsgesetz­
hlatt, 1937, Teil Jl9 S. 617 ff,. entnommen. 

BUREAUX' INTE"R�.{�110�:�ux R_:UNfS" 
POUR LA PKUi ECHON Dt LA 
PROPP.\ fît J �HEll ECTUELLI! 

r:i�U-:THCOuê. 
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Artikel 3 

(1) Sobald <las Internationale Büro das Gesuch um Vor­
nahme einer internationalen llinterlegung erhalten hat, tragt 
es das Gesuch in ein hesoncleres Register ein und veroff ent­
licht es. Jede Behorde erhalt unentgeltlich die gewünschte 
Anzahl von Stücken des regelmassig erscheinenden Blattes, 
in <lem die Eintragungen veroffentlicht werden. 

(2) Die hinterlegten Sachen werden in <lem Archiv des
Internationa1en Büros verwahrt. 

Artikel 4 

(1) Wer die internationale llinterlegung e1nes gewerhw
lichen l\.Iusters oder l\lotlells Lewirkt, wird Lis zun1 Beweise 
des Gegenteils ais Eigentiimer des Werkes l)etracl1tet. 

(2) ·Die internationale IIinterlegung hat rein erklarende
Iledeutung. Ais llinterlegung erzeugt sie in �en vertrag• 
schliessenden Liindern dieselhen Wirkungen, wie wenn die 
l\.1uster oder l\lodelle im Zeitpunk t der internationalen llin­
terlegung dort unmittelhar hinterlegt worden wiiren

., 
unter 

Wahrung jedoch der durch <las gegenwartige Ahkonnnen 
getroff enen hesonderen Bestin1n1ungen. 

(3) Die in dem vorigen Artikel erwahnte offentliche Be­
kanntgahe hat in allen vertragschliessenden Landern ais in 
jeder Hinsicht ausreichend zu gelten; vo1n Hinterleger darf 
keine weitere gefordert wertlen, vorbehaltlich der nach inne­
rem Rechte zur Ansiîbung des Recbtes zu erfüllenden Forn1-
lichkeiten. 

(4) Das durch Artikel 4 der llauptühereinkunft festge­
setzte Prioritatsrecht wird jede1n international hinterlegten 
Muster oder Modell gewiihrleistet., ohne dass es einer der in 
jenem Artikel vorgesehenen Formlichkeiten hedarf. 

Artikel 5 

Die vertragschliessenden Lander kommen überein, nicht 
zu f ordern, dass l\luster oder 1'-lodelle, die international hin-
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terlegt worden sind
., rechtsnotwendig einen Vermerk tragen 

n1üssen. Die se dürf en weder wegen Nichtausführung noch 
wegen der Einfuhr von Gegenstanden, die mit den geschütz­
ten übereinstimmen, für verfallen erklart werden. 

Artikel 6 

(1) Die internationale Hintcrlegung kann entweder e1n
einzelnes l\luster oder 1\lo<lell oder rnehrere umfassen; die 
Zahl muss im Gest�che. genau angegehen wer<len. 

(2) Sie kann of fen o<ler versiegelt hewerkstelligt werden.
Zugelassen sind namentlich zum Zwecke versiegelter llinter­
legung die gelochten Doppelunischlage mit Kontro1lnummer 
(System Soleau) o<ler jedes andere Syste1n, wodurch die 
ltlentitat sicher festgestellt werden kann. 

(3) Die llochstrnasse der hinterlegharen Un1schlage o<ler
Pakete werden durch die Ausfiihrungsordnung bestimmt. 

Artikel 7 

Die Dauer des internationalen Schutzes hetragt fiinfzehn 
J ahre vo1n Zeitpunkt der IIinterlegung _beim Berner lnterna­
tionalen Iliiro an; diese Frist teilt sich in zwei Zeitabschnitte, 
namlich einen von fünf und einen von zehn J ahren. 

Artikel 8 

Wahrend des ersten Zeitahschnitts des Schutzes sind die 
Ilinterlegungs�tücke sowohl offen ais versiegelt zugelassen, 
wahrend des zweiten dagegen nur geoff net. 

Artikel 9 

lm Laufe des ersten Zeitahschnitts konnen die versiegel­
ten Hinterlegungsstücke auf Verlangen des Hinterlegers oder 
eines zustandigen Gerichts geoffnet werden; heim Ahlauf des 
ersten Zeitahschnitts werden sie zum Obergang in den zwei­
ten Zeitahschnitt geoffnet� wenn ein Verlangerungsgesuch 
vorliegt. 
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Artikel 10 

Innerhalb der ersten sechs l\:fonate des fünften J ahres 
des ersten Zeitabschnitts macht das Internationale Büro den 
Hinterleger des l\lusters oder Modells auf den bevorstehenden 
Verfall aufmerksam. 

1 

Artikel 11 

(1) Wenn der Hinterleger die Verlangerung des Schutzes
durch Obergang in den zweiten Zeitahschnitt zu erlangen 
wünscht, so muss er dem Internationalen Ilüro vor ALlauf 
der Frist ein Verlangerungsgesnch ein reichen. 

(2) Das Internationale Biiro nirnmt alsdann die Ôffnung
des Umschlags vor, f alls er versiegelt 'ist, gibt die eingetre­
tene Ve�larigerung in seine1n Blatte hekannt und zeigt sie 
_allen Behorden durch die Zustellung der gewiinschten An­
zahl von Stiicken dieses Blattes an. 

Artikel 12 

l\lnster oder �lodelle, deren llinterlegung nicht verlan­
gert oder deren Schutz aLgelaufen ist, werden den Eigen­
tümern auf deren Antrag und auf deren Kosten, so wie sie 
sind, zurückgegeben. Werden sie nicht zurückverlangt, so 
werden sie nach zwei Jahren vernichtet. 

Artikel 13 

(1) Die llinterleger konnen · jederzeit auf die llinter­
legung verzichten, ganz oder zum Teil, inde1n sie eine Er-. 
klarung an <las Internationale Biiro richten; dieses veroffent­
licht die Erklarung in der im Artikel 3 vorgesehenen Weise. 

(2) Der Verzicht hat zur Folge, dass das Hinterlegte auf
Kosten des Hin terlegers zurückgegeben wird. 

Artikel 14 

Wenn ein Gericht oder eine andere zustandige Behorde 
die Vorlegung eines gehein1en l\lusters oder �Iodells anord­
net, so nim1nt auf ordnungsmassiges Ersuchen <las Inter-
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nationale Büro die Offnung des hinterlegteri Pakets vor, ent­
nimmt daraus <las verlangte l\luster oder Modell und sendet 
dies der ersuchenden Stelle zu. Die gleiche Vorlage erf olgt 
auf Antrag fiir ein offenes l\'[uster o<ler l\.lodell. Der so vor• 
gelegte Gegenstand muss sobald ais moglich zurückgegeben 
und gegehenenfalls in seine Hülle wieder eingesiegelt oder 
eingeschlagen werden. Diese Amtshandlungen konnen · mit 
einer Gebiihr belegt werden, die durch die Ausfiihrungsord­
nung f estgesetzt wird. 

Artikel 15 

Die Gehühren der internationalen Hinterlegung und ihrer 
Verlangerung, vor deren Zahlung ùie llinterlegung oùer die 
Verlangerung nicht eingetragen werùen darf, werden f est­
gesetzt wie f olgt: 

1. für ein einzelnes l\.luster oder l\lodell und fiir den ersten,
fünfjahrigen Zeitahschnitt 5 Franken;

2. für ein einzelnes l\.luster oder l\.fodell bei Ablauf des
ersten Zeitahschnitts und für die Dauer des zweiten,
zehnjahrigen Zeitahschnitts 10 Franken;

3. für eine l\Iengenhinterlegung und fiir den ersten, fiinf­
jahrigen Zeitahschnitt 10 Franken;

4. für eine l\'lengenhinterlegung hei Ahlauf des ersten Zeit­
abschn1tts und fiir die Dauer des zweiten, zehnjahrigen
Zeitabschnitts 50 Franken.

Artikel 16

Der jahrliche Reinertrag der Gehühren wird in der im 
Artikel 8 der Ausführungsordnung vorgesehenen Art und 
Weise nach Abzug der allgemeinen, durch die Ausführung 
des gegenwartigen Abkommens verursachten Kosten durch , 
(las Internationale Büro unter die vertragschliessen<len Lan­
der verteih. 

Artikel 17 

(1) Das Internationale Büro tragt in sein Register alle
<las Eigentum an den l\'lustern oder l\lodellen herührenden 
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Veranderungen ein, die ih1n von den Beteiligten angezeigt 
wertlen; es veroffentlicht sie in seinem Blatte und teilt sie 
allen Ilehorden durch die Zustellung der gewünschten Anzahl 
von Stücken dieses Blattes mit. 

(2) Diese Amtshandlungen konnen mit einer Gebühr
helegt werden, die durch die Ausführungsordnung festgesetzt 
wird. 

(3) Der lnhaher einer internationalen Hinterlegung kaon
das Eigentum daran nur fiir einen Teil der l\1uster oder 
�'.lodelle, die in einer �lengenhinterlegung enthalten sind, 
oder nur fiir ein oder mehrere vertragschliessende Lander 
iihertragen; in diesen Fallen darf jedoch das Internationale 
Düro, wenn es sich 111n eine versiegelt hewirkte liinterlegung 
han<lelt, · die Ühertragung in seine Register erst eintragen, 
nach<lem es den Gegenstand <ler llinterlegung geoffnet hat. 

Artikel 18 

(l) Das Internationale Düro erteilt auf · Antrag jeden1
gegen eine Gebühr, die durch die Ausführungsordnung f est• 
gesetzt wird, eine Ausfertigung der mit Dezug auf ein he­
stinimtes l\lnster o<ler l\lodell in das Register eingetragenen 
Angahen. 

(2) Zulassig ist, wenn <las l\luster oder l\fodell sich dazu
eignet, die Beifügung von einem Stück oder einer Abhilclung 
des 1'1usters oder �1o<lells, <lie de1n lnternationalen Büro etwa 
cingeliefert wor<len sind und deren Ühereinstimniung mit 
dern of fen hinterlegten Gegenstand es hescheinigt. 1st das 
Biiro nicht im Besitze derartiger Stücke oder AhLildungen.,

so lasst es auf Antrag der Beteiligten und auf ihre Kosten 
solche anfertigen. 

Artikel 19 

Das Archiv des Internationalen Biiros ist, soweit es offen 
hinterlegte Sachen enthalt, offentlich zuganglich. Jedermann 
kann nach Entrichtung der von der Ausfiihrungsordnung 
festgesetzten Gebühr�n in Gegenwart eines Beamten davon 
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Kenntnis nehmen ode.r von diesem Büro schriftliche Auskunft 
über den lnhalt des Registers erhalten. 

Artikel 20 

Die Einzelheiten der Anwendung des gegenwiirtigen Ab­

kommens werden von einer Ausführungsordnung geregelt, 
deren Vorschriften jederzeit im gemeinschaftlichen Einver­
stan<lnis der Behorden der vertragschliessenden Lander ge­
iin<lert werden konnen. 

Art.ikel 21 

Die Bestimrnungen des gegenwartigen Abkon1mens ver• 
Lürgen nur ein l\findestmass von . Schutz; sie hindern nicht, 
die Anwendung der von der iuneren Gesetzgebung eines ver­
tragschliessenden Landes erlassenen weitergehenden Vor­
schriften zu Leansprnchen; sie lassen ebenso die Anwendung 
der Ilestimrnungen der irn Jahre 1928 revidierten Berner 
ÜLereinkunft über den Schutz der Werke der Kunst und der 
'\Verke der angewandten Kunst fortbestehen. 

Artikel 22 

(1) Die dem Verbancle angehorenden Lander, die an dem
gegenwartigen Ahkomn1en nicht teilgeno1nmen haben, werden 
auf ihren Antrag in der durch die Artikel 16 und I6hia der 
llanptiiLereinkunft vorgeschriebenen Form zum Beitritt zu- . 
gelassen. 

(2) Die Anzeige des, Ileitritts sichert den gewerblichen
�lustern oder l\1odellen, die im Zeitpunkt des Beitritts den 
V orteil der in ternationalen Hinterlegung geniessen, im Gehiet 
des beitretenden Landes von selhst die Vorteile der ohigen 
Bestimmungen. 

(3) Jedoch kaon jedes Land bei seinem Beitritt zu dem
gegenwartigen ALkommen erklaren, dass die Anwendung 
tlieser Akte sich anf die l\luster und l\Io<lelle beschranken 
soli, die von dem Tage an hinterlegt werden, an dem dieser 
Ileitritt wirksam wird. 
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( 4) lm Falle der Kündigung des gegenwartigen ALkom­
mens greift Artikel. I7hia der llauptübereinkunft Platz. Die 
Lis zu dem Zeitpunkt, an dem die Kündigung wirksam wir<l, 
international hinterlegten l\rluster und l\.fodelle geniessen 
wahrend der Dauer des internationalen Schutzes sowohl in 
dem Lande, das gekündigt hat, ais auch in den anderen <lem 
SonderaLkommen beigetretenen Landern weiter denselhen 
Schutz, wie - wenn sie dort unmittelbar hinterlegt wor<len 
waren. 

Artikel 23

(1) Das gegenwartige ALkon1n1en soll ratifiziert und die
Ratifikationen sollen in Lon<lon spateslens am 1. Juli 1938 

hinterlegt wer<len . 

. (2) Es tritt un.ter den Lan<lern, die es ratifiziert hahen., 

einen 1\fonat nach <liesem Zeitpnnkt in Kraft und soli clie­
selLe Geltung und Daner hahen wie die llauptiihereinkunft. 

(3) Dieses ALkommen tritt in den Deziehnngen zwischen
den Landern, die es ratifiziert haLen, an die Stelle des llaager 
Ahkommens von 1925. Jecloch Lleiht dieses in Kraft in den 
Ileziehungen zwischen den Lan<lern, welche <las vorliegen<le 
Abkomrnen nicht ratifiziert haLen.
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II 

Fassu_ng von Den IIaag

vom 28. Novemher 1960 1)

Die vertragscbliessenden Staaten, 
in de1n Bestreben, den Schopf ern von gewerLlichen 1\-Iu­

stern oder l\lotlellen die l\loglichkei t zu Lieten, durcit eine 
internationale llinterlegung einen wirksamen Schutz in einer 
grosseren Anzahl von Staaten zu er_langen; 

in der Erwagung, dass es zu diesem Zweck angebracht sei, 
das am 6. Noven1ber 1925 im Haag · unterzeichnete und am 
2. Juni 1934 in London revidierte Abkommen über die inter­
nationale Hinterlegung gewerblicher l\luster oder l\Iodelle zu
revidieren;

ha ben f olgendes vereinhart:

Artikel 1 

(I) Die vertragsch1iessenden Staaten hi)den einen heson­
deren Verband für die internationale· Hinterlegung gewerb­
licher l\luster oder l\fodelle. 

(2) Diesem Abkon1men konnen nur l\:litgliedstaaten des
lnternationalen Verhandes zum Schutz des gewerhlichen 
Eigentums angehoren. 

1) Di�se dentsd1e Vbe'rsetzung ist von <len zustiintligen Verwaltungen
der BunJesrepuhlik Deutschland, Osterreichs und der Schweiz hergestellt 
worden. 
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Artikel 2 

lm Sinne dieses ALkommens bedeutet: 

<< Ahko1nmen von 1925 >>: das Haager Abko1nmen über die 

internationale Hinterlegung gewerblicher l\1uster oder l\.lo­

deHe vom 6. November 1925. 

« Ahkommen von 1934 »: das Haager ALkommen über die in­

ternationale Hinterlegung gewerblicher l\f us ter oder l\lo­
delle vom 6. Novemher 19257 revidiert in London am 
2. J uni 1934,.

« Dieses Ahkornmen »: <las llaager ALkommen über die inter­

nationale l-Iinterlegung gewerhlicher !t:fuster o<ler l\1ode1Je 
in <ler vorliegenden Fassung. 

<< Die Ausfiihrungsordnung »: die Ausführungsordnung zu die­

sem Ahkommen. 

« Internationales Büro »: <las Biiro des Internationalen Ver­
bandes zum Scliutz <les gewerLlicl1en Eigentun1s. 

« Interna tiona)e llin terlegung »: eine heim Interna tionalen 
Ili.iro vorgenommene Ilinterlegnng. 

«Nationale llinterlegung »: eine Lei der nationalen Behorde 

eines vertragschliessenden Staates vorgenomn1ene 1-Iinter• 

legung. 

<< Sa1nn1elhinterlegung »: eine Hinterlegung, die mehrere l\lu­
ster oder Modelle umfasst. 

« Ursprungsstaat einer internati.onalen llinterlegung »: der 
vertragschliessende Staal, in dem der llinterleger eine tat­

sachliche und nicht nur zum Schein hestehende gewerh­

liche oder Handelsniederlassung hat, oder, wenn der llin­
terleger solche Nie<lerlassungen in mehreren vertrag­
schliessenden Staaten hat, derjenige dieser vertragschlies­
senclen Staaten, den er in seinem Gesuch hezeichnet hat; 
wenn er eine solche Niederlassung in eine1n vertragschlies­

senden Staat nicht bat, der vertragschliessende Staat, in 
de1n er seinen Wohnsitz hat; wenn er seinen Wohnsitz 
nicht in einem vertragschliessen<len Staat hat, der vertrag­
schliessen<le Staat, (lem er angehort. 
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<r Staal mit Neuheitsprüfung »: ein Staal, dessen nationale Ge­
setzgehung ein System vorsieht., das eine amtliche Nach­
lorschung und Vorprüfung umf asst., die von seiner natio­
nalen Behorde durchgefiihrt \\'erden und sich auf die Neu­
heit aller hinterlegten IIuster oder l\f odelle heziehen. 

Artikel 3 

Die Angehorigen der vertragschliessenden Staaten oder 
die Personen.,. die zwar nicht Angehorige eines dieser Staaten 
sind., jedoch ihren Wohnsitz oder· eine tatsachliche und nicht 
nur zum Schein hestehende gewerhliche oder Ilandelsnieder­
lassung im Gehiet eines dieser Staaten haben., konnen heim 
lnternationalen Ilüro �Iuster ·oùer Modclle hinterlegen. 

Artikel 4 

(1) Die internationale llinterlegung kann Leirn lnternatio­
nalen Büro vorgenonunen werden: 

I. unmittelhar oder
2. clurch Vermittlung der nationalen Behorde eines vertrag­

schliessenc.1en Staates, wenn die Gesetzgehung dieses
Staates es gestattet.

(2) Die nationale Gesetzgehung jedes vertragschliessen­
den Staates kaon verlangen,, dass jede internationale Hinter­
)egung, für die dieser Staal Unsprungsstaat ist., 

durcli Ver­
n1ittlung seiner nationalen Behorde eingereicht wird. Die 

Nichtheachtung einer solchen Vorschrilt beriihrt die Wirkun­
gen <ler internationalen Hinterlegung in den übrigen vertrag­
schliessenden Staaten nicht. 

Artikel 5 

(1) Die internationale liinterlegung umfasst ein Gesuch.,

cin Lichtbild oder mehrere Lichthilder oder andere graphi­
sche Darstellungen des l\Iusters oder _r.Iodells sowie die in der 
Ansführungsordnung vorgesehene Zahlung der Gebühren .. 
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(2) Das Gesuch muss entl{alten:
1. die Liste der vertragschliessenden Staaten, in denen auf

Verlangen des llinterlegers die internationale Hinter­
legung wirksam sein soll;

2. die Bezeichnung des Gegenstandes oder der Gegenstande,
in denen das l\luster oder l\iloùell verkorpert werclen soli;

3. die Angahe des Zeitpunkts, des Staates und der Num­
mer der das Prioritatsrecht hegriindenden llinterlegung,
wenn der llinterleger die in Artikel 9 vorgesehene Priori­
lat Leanspruchen wiU;

4. aile sonstigen in der Ausfiihrungsordnung vorgeselienen
Angahen.

(3) a) Das Gesuch kann ausserdem enthalten:
1. eine kurze Descl1reihung charakteristischer l\lerkrnale des

l\fusters oùer l\lodells;
2. die Angabe tles Na,nens des wirklichen Sclaopfers des

· l\1usters oc.1er Modells;
3. einen Antrag auf Aufschiehung cler Veroffentlichung ge-

1nass Artikel 6 Absatz (4).

b) Dem Gesuch konnen auch Exemplare des Jas l\luster
oder l\lodell verkorpernden Gegenstandes in natürlicher 
Grosse oder in anderem l\Iassstab heigelegt werclen. 

( 4). Eine. Sammelhinterlegung kaon mehrere 1\:1 us ter oder 
. 

. 

l\1odelle umfassen, wenn <liese dazu bestimmt sind., in Gegen-
standen verkorpert zu werden., die zu derselben Klasse der in 
Artikel 21 Absatz (2) Ziffer 4 vorgesehenen internationalen 
Klassifikation der Muster oùer Modelle gehoren. 

Artikel 6 

(1) Das Internationale Ilüro führt das iniernationale Re­
gister der l\:Iuster oder l\:lodelle und nimmt die Registrierung 
der internationalen Ilinterlegungen vor. 

(2) Die internationale llinterlegung wird al:,; zu den1 Zeit­
punkt vorgenom1nen angesehen., an <lem das Gesuch in der 
vorgeschrieLenen Form, die mit de1n Gesuch zu zahlenden 
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Gehiihren und das Lichtbild oder die Lichthilder oder andere 
graphische Darstellungen des l\fusters oder Modells beim In­
ternationalen Biiro eingegangen sind, oder, wenn · sie nicht 
gleichzeitig eingegangen sind, zu dem Zeitpunkt, an dem die 
letzte dieser Formalitaten erfüllt worden ist. Die Registrie­
rung tragt das gleiche Datum. 

(3) a) Fi.ir jede internatio�ale Hinterlegung veroffent­
licht das Internationale Büro in einem regelmassig erschei­
nen<len l\.litteilungsLlatt: 

� 

1. Wiedergahen - in - Schwarz-�'eiss oder, auf Antrag des
liinterlegers, farhige Wiedergahen der hinterlegten Licl1t­
bil<ler oder anderen graphischen Darstellnngen;

2. den Zeitpunkt der internationalen IIinterlegung;
3. die in der Ausführungsordnung vorgesehenen Angahen.

b) · Das Internationale Biiro hat dieses l\Iitteilungshlatt 
den nationalen Behorden in kürzester Frist zu iihersenden. 

(-1) a) Die in Absa tz (3) Buchstahe a) vorgesehene Ver­
off entlichung wird auf Antrag des llinterlegers um eine von 

· ihm verlangte Dauer aufgeschoben. Diese Dauer darf zwolf

�tonale, gerechnet vom Zeitpunkt der internationalen Hinter­
legung an, nicht üherschreiten. 1st jedoch eine Prioritat be­
ansprucht, so heginnt diese Dauer mit dem Prioritatsdatum.-

bJ Wahrend der unter Buchstahe a) vorgesehenen Dauer
kann der Hinterleger jederzeit die_ sofortige Veroffentlichung
verlangen oder ·seine Hinterlegung zurücknehmen. Die Zu­
riicknahme der llinterlegung kann auf einen oder mehrere
der vertragschliessenden Staaten und im Fall der Sammel­
hinterlegung auf einen Teil der in dieser llinterlegung zu- ·
sammengefassten �luster oder 1\-lodelle heschrankt werden.

c) Wenn der Hinterleger die vor Ablauf der unter Buch­
stahe a) vorgesehenen Dauer falligen Gebühren nicht recht­
zeitig zahlt, loscht das Internationale Biiro die Hinterlegung

· und unterlasst die in· Absatz (3) Iluchstahe a) vorgesehene
Verof f en tlichung.
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· d) Bis zum Ahlauf der unter Buchstahe a) vorgesehenen
Dauer hait das Internationale Büro die Registrierung einer 
von einem Antrag auf Aufschiehung der Veroff entlichung 
begleiteten Hinterlegung geheim, und die Ôf f entlichkeit darf 
von keinem diese Hinterlegnng betreff end en Schriftstück oder 

Gegenstand Kenntnis erhalten. Diese Bestimmungen gelten 
ohne zeitliche Begrenzung., wenn der Hinterleger seine llin­
terlegung vor Ahlauf der genannten Dauer zuri.ickgenommen 
hat. 

(5) l\'lit Ausnal1me der in Ahsatz (4) vorgesehenen Falle
kann die Offentlichkeit sowohl �om Inhalt <les Registers als 
auch von allen Leim lnternationalen Biiro hinterlegten 
Schriftstiicken und Gegenstanden Kenntnis erhahen. 

Artikel 7 

(I) a) Jede llinterlegung heirn lnternationalen Büro bat
in je<lem vom llinterleger in seinem GeRuch hezeichneten 
vertragschliessenden Staat <lie gleichen Wirkungen, wie wenn 
alle durch das nationale Gesetz für die Erlangung des Schutzes 
vorgescl1riehenen Formalitiiten vom IIinterleger erfüllt und 
alle zu diesern Zweck vorgesehenen Verwaltungshan<llungen 
von der Behorde dieses Staates vorgenomn1en worden waren. 

b) Der Schutz der heim Internationalen Biiro registrier­
ten Hinterlegungen richtet sich vorbehahlich der Bestimmun­
gen des Artikels 11 in jedem vertragschliessenden Staat nach 
den Bestimmnngen <les nationalen Gesetzes., die in dem he­
treff en den Staat fiir Mus ter oder l\fodelle gelten, deren 
Schutz im Wege einer nationalen Hinterlegung beansprucht 
wird und für die aile Formalitaten erfüllt und alle Verwal­
tungshandlungen vorgenommen worden sind. 

(2) Die internationale Hinterlegung hat keine Wirkungen
im Ursprungsstaat, wenn die Gesetzgebung dieses Staates es 
vorsieht. 

Artikel 8 

(1) Ungeachtet der Bestimmungen des Artikels 7 muss
die nationale Dehorde eines vertragschliessenden Staates, des• 
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sen nationale Gesetzgebung die Schutzverweigerung auf Grund 
einer von Amts wegen vorgenommenen behordlichen Priifung 
oder auf Grund des Einspruchs ei�es Dritten vorsieht, im 
Fall der Schutzverweigerung innerl1alb einer Frist von sechs 
.l\lonaten dem lnternationalen Büro mitteilen, dass das l\fuster 
oder l\lodell den Erfordernissen nicht entspreche, die diese 
Gesetzgehung über die in Artik�l 7 Absatz (1) vorgesehenen 
Formalitaten und Verwaltungshancllungen hinaus vorsieht. 
\l'ird die Schutzverweigerung nicht innerhalb der sechsmona­
tigen Frist mitgeteilt, so _ erzeugt die internationale Hinter­
legung ihre Wirkun·gen· in diesem Staat vom Zeitpunkt <lieser 
llinterlegung an. 1st jedoch von einem vertragschliessenden 
Staal n1it Neuheitsprüfung clie Schutzverweigerung nicht in­
nerhalb der sechsmonatigen Frist mitgeteilt worden, so er-
2:eugt die internationale llinterlegung in diesen1 Staat ihre 
w·ïrkungen unter Wahrung ihrer Prioritat erst von1 Ablauf 
dieser Frist an, sofern die nationale GesetzgeLung nicht einen 
früheren Zeitpunkt für die Lei seiner nationalen Behor<le 
vorgenom,nenen llin terlegungen vorsieh t. 

(2) Die in Ahsatz ( l) vorgesehene Frist von sechs l\Iona­
ten ist von dem Zeitpunkt an zu herechnen, an dern die natio­
nale Behorde die Numn1er des regelmassig erscheinenden 
l\litteilungsblattes erhalten hat, in dem die Registrierung der 
internationalen Hinterlegung veroffentlicht ist. Die nationale 
Behorde hat jedem Dritten auf Antrag diesen Zeitpunkt mit­
zuteilen. 

(3) Der Hinterleger hat gegen die in Absatz (1) bezeich­
nete, den Schutz verweigernde Entscheidung cler nationalen 
Behorde die gleichen Rechtsmittel, wie wenn er sein l\fuster 
oder l\lodell bei dieser Behorde hinterlegt hatte; gegen die 
den Schutz verweigernde Entscheidung muss in jedem Fall 
ein Antrag auf erneute Prüfung oder ein Rechtsmittel zu­
lassig sein. Die l\litteilung der Entscheidung muss angeben: 

1. die Gründe, aus denen festgestellt worden ist, dass das
l\Iuster oder l\.lodell den Erf ordernissen des nationalen
Gesetzee nicht entspricht;
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2.- den in Ahsa tz (2) hezeichneten Zei tpunk t; 

3. die F'rist, innerhalh der eine erneute Prüfung zu bean­
tragen .oder ein Rechtsrnittel einzureichen ist;

4. die Behorde, bei der <lieser Antrag oder dieses Rechts-
mittel einzureichen isi.

(4) a) Die nationale Behorde eines vertragschliessenden
Staates, dessen nationale Gesetzgehung Bestimmungen gemass 
Absatz (1) enthiilt, welche die Angahe de� Namens des wirk­
lichen Schopfers des l\'1usters oder 1\1odells oder eine Be­
schreihung des l\fusters oder l\Io<leJls vorschreiben, kann ver­
langen,. 

<lass der Hinterleger innerhalb einer Frist von min­
destens sechzig Tagen von der Absendung einer entsprechen­
den Auff orderung durch die se Ile horde an gerechnet in der 
Sprache, in der <las beim lnternationalen Iliiro hinterlegte 
Gesu�h ahgefasst war, einreiclit: 

1. eine Erklarung, die den wirklichen Schopf er des 1\lnsters
o<ler l\'fodells Lezeicl1net;

2. eine kurze Beschreibung der wesentlichen charakteristi­
schen l\Ierkmale lies l\fnsters oder l\lodells, wie sie aus
den Lichthildern oder den anderen graphiscl1en Darstel- ·
lungen hervorgehen.

b) Für die Einreichung einer solchen Erklarung oder Be­
schreihung oder für tleren etwaige Veroffentlichung durch 
die nationale Dehor<le darf àiese keine Gebühr erheben. 

(5) a) Jeder vertragschliessende Staat, dessen nationale
GesetzgeLung Ilestimmungen gemass Absatz (1) enthalt, l1at 
das Internationale Büro davon in Kenntnis zu setzen. 

b) Sieht die Gesetzgebung eines vertragschliessenden
Staates verschiedene Schutzsysteme für l\Iuster oder· l\.Iodelle 
,·or und unifasst eines dieser Schutzsysteme eine Neuheits­
prüfung, so finden die �estimmungen dieses Abkon1mens, die 
sich auf Staaten mit Neuheitspriif ung Leziehen, nur in Lezug 
auf -dieses Schutzsystem Anwendung. 
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Artikel 9 

�7i�d die internationale Hinterlegung des l\Iusters oder 
.l\Ioclells innerl1alb von sechs .l\Ionaten nach der ersten Hinter­
legung desselben 1\lusters oder �Ioclells in einem der l\Iitglied­
staaten des lnternationalen Verhancles zum Schutz des ge­
werLiichen Eigentums vorgenommen und wird die Prioritat 
für die internationale Ilinterlegung beansprucht., so ist das · 
Datum dieser ersten Hinterlegnng <las Prioritatsdatum. 

Artikel 10 

(l) . Die internationale Hinterlegung kann alle fünf Jahre
dnrch einfache Zahlung der in der Ausfiihrungsordnung fest­
gesetzten Erne'uerungsgehühren innerhalb des letzte� Jahres 
jetles fiinfjiihrigen Zeitraun1es erneuert werden. 

(2) Gegen Zahlung einer in der Ausfiihrungsordnung fest­
gesetzten Zuscl1lagsgehiihr wird eine Nachfrist von sechs l\fo­
naten fiir die Erncuerungen Ùer internationalen IIinterlegung 
gewalirt. 

(3) Bei der Zahlung der Erneuerungsgehiihren sind die
Nununer der internationalen IIinterlegnng und

., 
wenn die 

Erneuerung nicht fiir alle vertragschliessen<len Staaten vor­
genon1n1en werden soll, in denen das Erloschen der IIinter• 

legung hevorsteht., die Staaten, für welche die Erneuernng 
Yorgenornmen wer<len soli, anzngehen. 

' 

(-1) Die Erneuerung kann auf einen Teil <.1er in einer 
Sanunelhinterlegung zusan1mengef assten �Iuster oder l\fodelle 
bescl1rankt werden . 

. (5) Das Internationale Ilüro registriert und veroffentlicht 
die Erneuerungen. 

Artikel 11 

{I) a} Die Dauer des von einem vertragschliessenden Staal 
den international hinterlegten Mustern oder l\loclellen ge­
wahrten Schntzes darf nicht kürzer sein ais: 
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I. zehn Jahre vom Zeitpunkt der internationalen IIinter•
legung an· gerechnet, wenn diese llinterlegnng erneuert
wor<len ist;

2. fünf Jahre vom Zeitpunkt . der internationalen Ilinter­
leguug an gerechnet, wenn keine Erneuerung vorgenom­
men worden ist.

b) Beginnt jedoch auf Grund der Ilestimmungen der na­
tionalen Gesetzgehung eines vertragschliessenden Staates mit 
Neuheitspriifnng der Schutz zu einem spateren Zeitpunkt ais 
<lem der internationalen llinterlegung, so wircl die unter 
Buchstahe a) vorgesehene �1indestdauer vom Zeitpunkt de� 
Schutzbeginns in diesem Staat an berechnet. Die Tatsache., 

dass die internationale Hinterlegung nicht ocler nur einmal 
erneuert wor<len ist, beeintrachtigt in keiner Weise die so 
Léstinin1te l\Iindestdauer des Schutzes. 

(2) Sieht tlie Gesetzgehung eines vertragschliessenden
Staates fiir die national hinterlegten 1\-f uster oder l\fo(lelle 
einen Schutz vor,. dessen Dauer n1it oder ohne Erneuerung 
zehn Jahre übersteigt, so ist den international hinterlegten 
J\1nstern oder l\lodellen in diesern Staal auf Grund der inter­
nationalen llinterlegung und ihrer Erneuerungcn ein Sehutz 
von gleicher Dauer zu gewahren. 

(3) J eder vertragschliessende Staat kann in seiner natio­
nalen Gesetzgehung die Schutzdauer der international hinter­
legten l\fuster oder l\fodelle auf die in ALsatz (1) vorgeseben� 
Dauer beschranken . 

. (4) Vorbehalt1ich der Ilestimmungen. des ALsatzes (l) 

Buchstabe b) end et Jer Schutz in den vertragschliessenden 
Staaten am Tag des Erloschens der internationalen }linter• 
Iègung, sof ern die nationale Gesetzgebung dieser Staaten nicht 
vorsieht, dass der Schutz nach dem Tag des Er1oschens der

internationalen Hinterlegung fortdauert. 

Artikel 12 
. 

. 

(1) Das Internationale Büro registriert und veroffentlicht
jede A.nderung, die da� Recht an einem l\fuster oder l\lodell 
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herührt, das Gegenstan<l einer in Kraft stehenden internatio­
nalen Hinterlegung ist. Die Ohertragung dieses Rechts kann 
auf die aus der internationalen Hinterlegung in einem oder 
tnehreren der vertragschlîessenden Staaten sich ergebenden 
Teilrechte und, im Fall einer Sammelhinterlegung, auf einen 
Teil der in dieser Hinterlegung zusammengef assten l\·1uster 
oder l\Iodelle heschrankt werden. 

(2) Die in Absatz (1) vorgesehene Registrierung hat die
gleichen Wirkungen, wie ·wenn sie durch die nationalen Be­
horden der vertragschliessen<len Staaten vorgenommen wor­
den ware. 

Artikel 13 

(1) Der lnhaher einer internationalen Ilinterlegung kann
mit einer an das Internationale Ilüro gericliteten Erklarung 
auf seine Rechte für aile oder nur für eine_n Teil der vertrag­
scl1liessenden Staaten und, in1 Fall der Sammelhinterlegung, 
für einen Teil der in dieser Ilinterlegung zusammengefassten 
l\luster oder l\lodelle verzichten. 

(2) Das Internationale Ilüro registriert und veroffentlicht
die Erklarung. 

Artikel 14 

(1) Ein vertragschliessender Staat kann für die Anerken­
nung des Schutzrechts nicht verlangen, dass auf den1 das 
l\luster oder" l\fodell verkorpernden Gegenstand ein Zeichen 
oder Vermerk der Hinterlegung des l\fusters oder 11-fodells 
angebracht wird. 

(2) Sieht die nationale Gesetzgehung eines vertrag­
schliessenden Staates die Anbringung eines Schutzvermerks 
zu irgencleinem anderen Zweck vor, so hat dieser Staat die­
ses Erf ordernis ais erfüllt anzusehen, wenn alle der Offent­
lichkeit mit Zustimmung des lnhabers des Rechts an dem 
l\luster oder 11-fodell angehotenen Gegenstande oder die an 
diesen Gegenstanden angebrachten Etiketten den internatio­
nalen Schutzvermerk tragcn. 
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(3) Ais internationaler Schutzvernlerk gilt <las Symhol @
(grosser Iluchstabe D in einem Kreis) in Verbin<lung mit 

I. de·r Angabe des Jahres der internationalen IIinterlegung
sowie des Namens oder der üblichen Ahkürzung des Na­
mens des Hinterlegers oder

2. der Nummer der internationalen llinterlegung.

(4) Die einfache Anbringung des internationalen Scbutz­
vermerks auf den Gegenstanden oder Etiketten kann in kei­
ner Weise ais Verzicht auf Jen Schutz aus dem Urheberrecht 
oder ans irgendeine�n anderen Rechtstitel ausgelegt werden, 
wenn bei Fchlen eines solchen Sch�1tzvermerks dieser Scliutz 
erlangt werden konnte. 

Artikel 15 

(l) Die in der Ausführungsordnung vorgesehenen Ge­

Liihren umfassen:. 
1. die GeLiihren für <las Internationale Biiro;
2. die Gehühren fiir die vom llinterleger bezeichneten ver­

tragschliessenden Staaten, na1nlich:
a) eine GeLühr für jeden vertragschliessenclen Staat;

b) eine GeLühr fiir jeden vertragschliessenden Staat mit
N euheitsprüf ung, der eine Gebiihr fiir die Durch­
führung dieser Priif ung verlangt.

(2) Die nach Absatz (1) Ziffer 2 Buchstabe a) für einen
vertragscbliessenden Staa t gezahlte Gchiil1r wird von der nach 
Absatz (1) Ziffe� 2 Iluchstabe b) für dieselbe llinterlegung 
zu zahlen<len Gebühr abgezogen, sohald <liese GeLühr fiir die­
sen Staat fallig wird. 

Artikel 16 

(1) Die in Artikel 15 Ahsatz (1) Ziffer 2 hezeichneten
Gehiihren für die vertragschliessenden Staaten werden vom 
Internationalen Ili.iro erhoben, <las sie den vorn llinterleger 
Lezcichneten vertragschliessenden Staaten jiihrlich überweist. 

(2) a) Jeder vertragschliessen<le Staal kaon dern Inter­
nationa1en Ili.iro erklaren, dass er darauf verzichtet, die in 
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Artikel 15 Absatz (1) Ziff er 2 Bucbstabe a) vorgesebenen zu­
satzlichen Gebühren · für internationale llinterlegungen zu 
verlangen, für. die andere vertragschliessende Staa ten, die 
einen gleichen Verzicht ausgesprochen hahen't Ursprungs� 
staaten sind. 

b) Er kann den gleichen Verzicht für die internationalen
Hinterlegungen aussprechen, für die er selhst Ursprungsstaat 
ist. 

Artikel 17

Die Ausfiihrungsor<lnung regelt die Einzelheiten der Aus­
fiilarung dieses Ahkommens, inshesondere: 

I. die Sprachen, in <lenen das Ilinterlegungsgesuch abzu­
f assen ist, und die Zahl der Exe1nplare, in <lenen es ein­
zureicl1en ist, sowie die Angahen, die <las Gesuch zn ent­
lialten }1at;

2. die llolie, die Falligkeits<laten und <lie Art der Zahlung
der fiir ùas Internationale Büro und die Staaten bestimm­
ten Gehiihren., einschliesslich der Ilegrenzung der für
die vertragschliessenden Staaten mit Neuheitsprüfung
vorgesehenen Gehiihr;

3. die Zahl, das Format und die anderen Eigenschaften der
Lichthi]der o<ler anderen graphischen Darstellungen je­
des hinterlegten l\.lnsters oder 1\lode1ls;

4. die Lange der Ileschreibung charakteristischer l\lerkmale
des l\lusters oder l\1odells;

5. die Ileschrankungen und die Iledingungen, unter denen
die das l\Iuster oder l\f ode li verkorpernden Gegenstande
den• Gesuch in natürlicl1er Grosse oder in anderern Mass­
stah heigelegt · werden dürfen;

6. die Zahl der l\·Iuster oder l\fodelle, die in einer Sammel­
hin terlegnng zusammengefasst werden dürfen, und· an-·
dere Bestimmungen für Sammelhinterlegungen;

7. alle Einzelheiten iiher die Veroffentlichung und die Ver­
teilung tles in Artikel 6 Ahsatz (3) Buchstahe a) vorge­
sehenen, rege1massig erscheinenden l\Iitteilungsblattes
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einschliesslich der Zahl der Exemplare des 1\fitteilungs­
blattes, die den nationalen Behorden unentgeltlich über­
lassen werden, sowie der Zahl der Exemplare, die diesen 
Behorden zu einem herabgesetzten Preis verkauft wer• 
de.n dürfen; 

8. das Verfahren für die in Artikel 8 Absatz (1) vorge­
sehene l\fitteilung der den Schutz verweigerndcn Ent­
scheiùungen durch die vertragschliessenden Staaten so­
wie <las Verfahren für die 1\iitteilung und Veroffent­
lichung dieser Entscheidungen clurch <las Internationale
Iliiro;

9. ùie Voraussetzungen, unter clenen das Internationale
Büro die Registrierung und Veroffentlichung der in Ar­
tikel 12 Absatz {l) Lezeichneten, das Recht an einem
l\luster oder Modell Leriihrenden An<lerungen sowie der
in Artikel 13 bezeichneten Verzichte vorzunchn1en hat;

10. <lie Verfügung über Schriftstiicke und Gegenstande, die
zu llinterlegungen gehüren, die nicht n1ehr erneuert wer­
den konnen.

Artikel 18 

Die Bestimmungen dieses Abkommeus liindern nicht, die 
Anwendung von weitergehenden Vorschriften in Anspruch 
zu nehmen, die durch die nationale Gesetzgehung eines ver­
tragschliessenden Staates erlassen worden sind. Sie heriihren 
in keiner Weise den Schutz, der den Werken der Kunst und 
den Werken der angewandten Kunst durch internationale 
Vertrage und Ahkommen über <las Urheherrecht gewiihrt 
wird. 

Artikel 19 

Die Gebühren des lnternationalen Büros!' die für die in 
dîesem Ahkon1men vorgesehenen Leistungen zu zahlen sind, 
sind so f estzusetzen: 

a} dass ihr Ertrag aile Ausgaben des internationalen Dien­
stes der 1\,1:uster oder Modelle sowie die Ausgahen deckt, die 
für die Vorbereitung und Durchführung von Zusammenkünf-
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ten des Internationalen Aui:,schusses für �1uster oder Modelle 
oder von Konf erenzen für die Revision die ses Ahkommens 
erforderlich sind; 

b) dass sie die Aufrechterhaltung des in Artikel 20 vor­
gesehenen Reservef onds ermêiglichen. 

Artikel 20 

(1) Es wird ein Reservefonds gehihlet, dessen Hohe
250 000 Schweizer- Franken Letragt. Diese IIêihe kann durch 
den im nachf olgen<len Artikel 21 ,·orgesehenen lnternatio­
nalen Ausschuss fiir l\f us ter ocler l\fo<lelle geandert werden. 

(2) Der Reservefontls wird ans <len Einnahn1eiiberschüs­
sen des internationalen Dienstes der l\fuster oder l\loùelle ge­
speist. 

(3) a) GeLildet wird der Reser'\·efonds jedoch nach ln­
krafttreten dieses Ahkon1mens durcit die Zahlung eines ein-
1naligen Deitrages jedes Staates. Die Hohe tics Beitrages be-
1·echnet sich nach der Zahl der Einheiten

,, die der Klasse ent­
spricht, welcher der Staat nach Artike] 13 Absatz (8) der 
Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerhlichen 
Eigentums angehort. 

b) Die Staa ten, die diesem Abkommen nach seinem ln­
krafttreten beitreten, müssen ehenf ails einen einmaligen Bei­
trag zahlen. Dieser wird nacb den im vorausgehenden Unter­
ahsa tz aulgestellten Grundsatzcn Lerechnet, so dass alle Staa­
ten, gleichgültig zu we]chem Zcitpunkt sie dem Ahkommen 
heitreten, den gleichen Beitrag je Einheit zahlen. 

(4) Wenn der Betrag des Reservefonds die vorgesehene
Surnme ühersteigt, ist der Oberschuss in bestimmten Zeitab­
standen unter die vertragschliessenden Staaten im Verhaltnis 
zu dem von ihnen gezahlten einmaligen Beitrag zu verteilen, 
bis die llühe dieses Beitrages erreicl1t ist. 

(5) Sind tlie einmaligen Beitrage vollstandig· zuriickge•
zahlt, so kann der Internationale Ausschuss für 1\1:uster oder 
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l\fodelle heschliessen,, 
dass von den Staaten, die spater dem 

Ahkommen heitreten, �eine einmaligen Beitrage mehr zu ver• 
langen sind. 

Artikel 21 
(1) Es wird ein lnternationaler Ausschuss fiir 1\1 uster oder

l\lodelle, bestehend ans Vertretern aller vertragschliessenden 
Staaten, gehil<let.

(2) Dieser Ausschuss.hàt folgen<le Befugnisse:
1. Er giht sich seine Geschaftsor<lnung;

2. er an<lert die Ausführungsor<lnung;
3. er andert den Hochsthetrag <les in Artikel 20 vorgesehe­

nen Reservef on<ls;
4. er stellt <lie internationale Klassifikation der l\fuster oder

Modelle auf;
5. er prüft die Fragen, die sich auf die Anwendung und

die etwaige Revision tlieses ALkommens beziehen;
6. er prüft alle anderen Fragen, die den internationalen

Schutz der l\Iuster oder l\lodelle betreff en;
7. er aussert sich zu den jahrlichen Geschaftsberichten des

lnternationalen Büros und gibt diesem Büro aHgen1eine
Anweisungen hetreff end die Ausführung der ih1n auf
Grund <lieses Abkom1nens zustehenden Aufgahen;

8. er stellt einen Bericht auf iiber die jeweils für <lie nacl1-
sten drei J ahre voraussehbaren Ausgaben des Internatio•
nalen Büros.

(3) Die Beschlüsse des Ausschusses werden in den in Ab ..
satz (2) Ziffer }9 2, 3 und 4 hezeichneten Fa.lien mit einer 
l\fehrheit von vier Fünfteln der anwesenden oder vertretenen 
und mitstimn1enden l\fitgliedcr gefasst und in allen anderen 
Fa lien mit einf a cher l\iehrlieit. Stimmenthahungen werden 
nicht ais Stimmahgabe gerechnet. 

(4) Der Ausschuss wird vo1n Direktor des lnternationalen
Büros einherufen: 

l.· alle drei Jahre mindesten's einmal;
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2. jederzeit auf Verlangen eines Drittels der vertragschlies­
senden Staaten oder, wenn notwendig, auf Veranlassung
des Direktors des Internationalen Düros oder der Regie­
rung der Schweizerischen Eidgenossenschaft.

(5) Die Reise- und Aufentl1altskosten der 1\-Iitglieder des
Ausschusses gehen zu Lasten ihrer Regierungen.· 

Artikel 22 

(1) Die Ausfi!hrungsordnung kann clurch den Ausschuss
nach Artikel 21 Ahsatz (2) Ziffer 2 oder im schriftlichen Ver­
f ahren gemass nachfolgendem Ahsatz (2) geanclert we�den •. 

(2) Ileirn schriftlichen Verf ahren werùen die Anderun­
gen vorn Direktor des lnternationalen Diiros mit einem an 
aile vertragschliessenden Staaten gerichteten Rundscbreihen 
vorgeschlagen. Die .Anderungen gel ten ais angenommen, wenn 
innerhalb eines Jahres von der l\.fitteilung an gerechnet kein 
vertragscbliessender Staat der Rcgierung der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft seînen Einspruch zur Kenntnis gebracht · 
liat. 

Artikel 23 

(1) Dieses Abkommen steht bis zum · 31. Dezemher 1961
zur Unterzeichnung offen. 

(2) Es hedarf der Ratifizierung; die Ratifikationsurkun­
den sollen bei der Regierung der Niederlande hinterlegt wer­
den. 

Artikel 24

(1). Die lVlitgliedstaaten des lnternationalen · Verhandes 
zum Schutz des gewerhlichen Eigentums, die diese_s Abkom­
men nicht unterzeichnet haben, werden zum Beitritt zuge­
Jassen. 

(2) Dieser Beitritt ist der Regierung der Schweizerischen
Eidgenossenschaft und von dieser den Regierungen aller ver­
tragschliessen<len Staaten auf diplomatischem Wege anzu-

25 



Artikel 25 

(1) Jeder vertragschliessen<le Staat verpflichtet sich, die
gewerLlichen l\Iuster oder lVIodelle zu schützen und entspre­
chend seiner Verf assung die notwendigen 1\1assnahmen zu er­
greifen, um die Anwendung dieses Ahkom�1ens zu gewahr• 
leisten. 

(2) Jeder vertragschliessenùe Staat muss im Zeitpunkt
der Hinterlegung seiner Ratifikations- otler Ileitrittsurkunde 
ge1nass seiner Gesetzgehung in <ler Lage sein, den Bestim­
mungen dieser Übereinkunft \Virkung zu verleihen. 

Artikel 26 

(1) Dieses Ahkomn1en tritt einen l\.1onat nach <lem Tag
in Kraft, an de1n die Regierung der Schweizerischen Eidge­
nossenschaft die Anzeige der llinterlegnng von zehn Ratifi­
kations- o<ler Ileitrittsurkun<len an die vertragschliessenùeu 
Staaten ahgesen<let hat; unter diesen Urkunden n1iissen sich 
solche von minùestens vier Staaten Lefinden, die znm Zeit­
punkt dieses Ahkomn1ens weùer <lem Ahkornmen von 1925 

noch dem Ahkommen von 1934 angehort hahen. 

(2) In der Folge ist die llinterlegung der Ratifikations­
nnd Beitrittsurkunden den vertragschliessen<le1_1 Staaten durch 
die Regierung der Schweizerischen Eiùgenossenschaft anzn• 
zeigen; diese Ratifizierungen und Beitritte treten einen l\lo­
nat nach der Absendung dieser Anzeige in Kraft� sofern in1 
Fall des Beitritts kein spaterer Zeitpunkt in der Ileitritts­
urkunùe angegehen ist. 

Artikel 27 

Jeder vertragschliessende Staat kann der Regierung der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft jederzeit anzeigen, dass 
dieses Ahkommen auf aile oder einen Teil der Gebiete An­
wen<lung findet,. deren internationale Beziehungen er wahr• 
nirnmt. Die Regierung <1er Schweizerischen Eidgenossenschaf t 
teilt clies alleu vertragschliessenden Staaten 1nit. Das Abkom-
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1nen findet dann auch auf die in der Anzeige hezeichneten 
Gebiete Anwendung, und zwar nach Ahlauf eines l\'.lonats seit 
der Ahsendung der J\1itteilung der Regierung der Schweize­
rischen Eidgenossenschaft an die vertragschliessenden Staa­
ten, sofern in der Anzeige kein spaterer Zeitpunkt angegeben 
ist. 

Artikel 28 

(I) Jeder vertragschliessende Staal kann dieses Abkom­
men in seinem eigenen N amen oder im N amen aller oder 
eines Teils der Gebiete, fiir welche die in Artikel 27 vorge­
sehene Anzeige gemacht worden ist, durch eine an die Regie­
rung der Schweizerischen Eidgenossenschaft gerichtete Mit­
teilung kiindigen. Diese Kiin<ligung wird nach ALlauf einer 
Frist von einem J ahr� gerechnet von ihrem Empf ang durch 
t.lie Regierung <Ier Schweizcrischen Eidgenossenschaft an, 
wirksam. 

(2) Die Kündigung dieses ALko1nn1ens durch einen ver•
tragschliessenden Staat enthindet t.liesen nicht von den Ver­
pflichtungen, die er hinsichtlich der l\luster oder l\1odelle 
ühernonunen hat, die vor dem Wirksa1nwerden der Kündi­
gung international registriert worden sind. 

Artikel 29 

(1) Dieses Ahkommen soli periodischen Revisionen unter­
zogen werden, uin Verhesserungen herbeizuführen, die geeig­
net sind, den auf der internationalen Hinterlegung der l\Iuster 
o<ler l\Io<lelle Leruhenden Schutz zu vervollkommnen. 

(2) Die Revisionskonf erenzen werden au{ Verlangen des
ln ternationalen Ausschusses für l\luster oder l\lodelle einbe ... 
rufen oder auf Verlangcn von mindestens der Halfte der ver­

. tragschliessenden Staaten. 

Artikel 30 

(I) l\lehrere vertragschliessende Staaten konnen der Re­
gierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft jederzeit an-
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zeigen, <lass unter <len 1n der Anzeige naher umschriebenen 
Bedingungen: 

1. eine gemeinsame Behorde an die· Stelle · der nationalen
Beho_rde jedes dieser Staaten tritt;

2. sie · für die Anwendung der Artikel 2 bis 17 dieses Ah­
kommens ais ein einziger Staat anzusehen sind.

(2) Diese Anzeige wird erst sechs l\.ionate nach dem Zeit­
punkt der Absendung der l\fitteilung wirksam, welche die 
Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft den ande• 
ren: vertragschliessen<len Staaten dariiher zugehen 1asst. 

Artikel 31 

(1) Die Staaten, die gleichzeitig diesen1 ALkommen und
<lem Ahkommen von 1925 o<ler <lem Ahko1nn1en von 193-1-
angehoren, sind in ihren gegenseitigen Beziehungen allein 
tlurch dieses Al>ko1nn1en gebun•len. Diese Staaten sin<l jedoch 

. in ihren gegenseitigen Bezieliungen verpflichtet, die Bestim• 
1nungen des Abkommens von 1925 otler die des ALko1nmens 
von 1934 anzuwenden, wenn die l\1uster oder �lodelie beim 
Internationalen Düro vor <lem Zeitpunkt hinterlegt worden 
sintl, an de1n dieses Ahkomn1en für ihre gegenseitigen Be� , 
ziehungen verbindlich geworden ist. 

{2) a) Jeder Staat, <ler gleichzeitig diesem Abkomn1en 
und den1 Abkommen von 1925 angehort, ist in seinen Bezie­
hungen zu Staaten, die nur dem Abkommen von 1925 ange• 
horen., an die Bestin1mungen tles Ahkommens von 1925 ge .. 
hunden., sofern dieser Staat das Abkommen von 1925 nicht 
gekündigt hat. 

b) Jeder Staat, der gleichzeitig diesem Ahkommen und
dem Ahkommen von 1934 angehort, ist in seinen Beziehun­
gen zu Staaten, die nur den1 ALkommen von 1934 angehoren, 
an die Bestimmungen des Ahko1nmens von 1934 gehunden, 
sofern dieser Staat <las Abkon1men von 1934 nicht gekiindigt 
hat. 
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(3) Die Staaten, die nur diesem ALkomrnen angehoren,
hahen keinerlei Verpflichtungen. gegenüher Staaten, die dem 
ALkom1nen von 1925 oder tle1n Ahkommen von 1934 ange­
horen, ohne gleichzeitig auch diesem Abkommen anzuge­
horen. 

Artikel 32 
. 

(1) Die Unterzeichnung und Ratifizierung dieses Abkom-
mens sowie der Beitritt zu diesem Abkommen durch einen 
Staat, der zum Zeitpuukt dieses Ahkornmens dem Abkommen 
von 1925 oder dem-ALkomnien von 1934 angehort, gilt zu• 
gleich ais Unterzeichnung und Ratifizierung des diesem Ah­
kommen lleigefiigten Protokolls oder ais Beitritt zu diesem 
Protokoll, sof ern dieser Staat Lei der Unterzeichnung oder 
hei <ler llinterlegung seiner Beitrittsurkunde keine ausdrück­
liche gegenteilige Erklarung aLgiLt. 

(2) J eder vertragschliessende Staat, der eine Erklarung
gen1ass ALsatz (I) ahgegehen hat, oder jeder andere vertrag-· 
schliessenùe Staat, t1er dent Ahkommen von 1925 oder dem 
�4.Lkonunen von 1934 nicht angehort, kaon <las diesem Ab­
kommen beigefügte Protokoll unterzeichnen oder ihm hei­
treten. Dei der Unterzeichnung oder Hinterlegung der Ilei­
trittsurkunde kaon er erklaren, dass er sich durch die Ile-. 
.stinunungen des ALsatzes (2) a) oder (2) b) des Protokolls 
nicht ais gebunden betrachtet; in <liesem Fall sintl die ande­
ren, tlem Protokoll angehorenden Staaten nicht verpflichtet, 
in ihren Beziehungcn zn dem Staat, der von dieser l\1oglich­
keit Gehraucli gemacht hat, <lie Bestirnmung, auf die sich 
diese Erklarung bezieht, anzuwenden. Die Bestimmungen 
der Artikel 23 his 28 sind entji;prechend anzuwenden. 

Artikel 33

Diese Ühereinkunft wir<l in einem einzigen Stück unter­
zeichnet, <las irn Archiv der Regierung dei- Niederlande hin­
terlegt wird. Einè bPglauhigte Abschrift wird von· dieser der 
Regierung jedes Staates üherruittelt, der dieses Ahkommen 
unterzeichnet oder ihm heitritt. 
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DIE DIESEl\f PROTOKOLL ANGEIIORENDEN STAATEN 

hahen f olgendes vereinbart: 

(1) Die Bestimmungen dieses Protokolls sind auf die
international hinterlegten l\f us ter oder l\.lodelle anzuwenden, 
für die · einer der diesem Protokoll angehorenden Staaten 
Ursprungsstaat ist. 

(2)' Für die in Absatz 1 bezeichneten l\.1uster oder l\.lodelle: 
( a) darf die Schutzdauer, die von den diesem Protokoll an­

gehorenden Staaten gewahrt wird, nicht weniger ais fünf ..

zehn J ahre hetragen, gerechnet je nach Fall von dem in
Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe (a) oder (h) vorgesehenen·
Zeitpunkt an;

(b) darf die Anbringung eines Schutzvermerks auf den die
l\luster oder Modelle "."erkorpernden Gegenstanden o<ler
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· auf den Etiketten, die an diesen Gegenstanden ange ..
bracht sind, von den dieseru Protokoll angehorenden
Staaten keinesfa11s verlangt werden., sei es für die Aus­
iihung der aus der internationalen llinterlegung sich er­
gehenden Rechte in ihrem Gebiet, sei es für irgendeinen
anderen Zweck.



III 

Zusatzyereinbarung von Monaco 

vom 18. November 1961 1)

Die vertragschliessenden Staaten, 

in der Erwagung, dass · der Fehlbetrag im Ilaushalt ·des 
Haager Verhandes für die internationale llinterlegung gewerh­
licher l\fuster oder l\lodelle ansteigen wird, solange nicht alle 
dem llaager Ahkon1men vo1n 6. N ovemher 1925, revidiert in 
London am 2. Juni 1934, angehorenden Staaten Mitglieder 
des Haager ALkon1mens vom 28. N ovemher 1960 sind, 

in dern Bewusstsein, dass es, um dieser Lage ·ahzuhelf en, 
notwendig ist, Zusatzgehühren zu den Gehiihren einzufiihren, 
die in dem in London revidierten Haager Ahkommen vor­
gesehen sind, 

hahen folgendes vereinhart: 

Artikel 1 

(1) Ober die in Artikel 15 des in London revidierten
Haager Ahkommens vorgesehenen Gebühi:-en hinaus werden 
für die nachstehend bezeichneten Vorgange f olgende Zusatz­

gebühren erhoben: 

1) Die&e d .. utsche Obersetzung ist von den zustamligen Verwaltungen
der Bundesrepuhlik Deutschland. Osterreichs und der Schweiz hergestellt 
worden .. 
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1. Für die Hinterlegung eines einzelnen �Iusters oder
Mode Ils und für den ersten Zeitabschnitt von fiinf J ah­
ren: 20 Schweizer Franken;

2. fiir die Hinterlegung eines einzelnen l\'.lusters oder rt-Iodells
hei Ablauf des ersten Zeitahschnitts und für die Dauer
des zweiten Zeitahschnitts von z�hn Jahren: 40 Schweizer
Franken;

3. für eine Sammelhinterlegung und fi.ir den ersten Zeit­
ahschnitt von fünf Jahren: 50 Schweizer Franken;

4. fiir eine Sammelhinterlegung bei Ahlanf des ersten Zeit­
abschnitts und •fiir die Dauer des zweiten Zeitahschnitts
von zehn Jahren: 200 Schweizer Franken.

(2) Sind die in Artikel 15 N rn. 2 und 4 des 10 London
revîùierten llaager Ahkom1nens vorgesehenen Gehiihren nach 
dern Zeitpunkt dieser Vereinharung., jedoch vor ihrem lnkraft­
treten - <las für je·den Staal nach Artikel 7 Abs. 2 und 3 Le­
stirnmt wird - · gezahlt wor<len, wahrend ÙÏ•e erste Schutz­
dauer nach <liesem lnkrafttreten ahlauft, ,so hat der IIinter­
leger <lie in Absatz (1) Nrn. 2 und 4 dieses Artikels vorgesehene 
znsatzliche Verlangerungsgehiihr zu entrichten. Bei lnkraft­
treten dieser Vereinbarung teilt das Internationale Büro den 
hetreffenden 1-Iinterlegern mit

., 
dass sie innerhalb von sechs 

l\lonaten nach Erha•lt dieser l\tlitteilu�g die Zusatzgehiihr zu 
zahlen haben. Wird die Zahlung nicht innerhalb die·ser Frist 
vorgenommen

., 
so gilt d.ie_ Verlangerung als nichtig. und der 

Vern1erk wird im Register geloscht. In diesem Falle wird <lie 
. vorher gezahlte Verlangerungsgebühr zurückerstattet. 

Artikel 2 

Für jede weitere Amtshandlnng., die <las in London revi­
dierte IIaager Abkon1men vorsieht �nd fiir die nach dessen 
Ausführungsordnung eine Gebi.ihr von 5 oder 2,50 Schweizer 
Franken zu zahlen .is·t, werden ehenf alls Zusatzgebiihren von 
20 oc.Ier 10 Schweizer Franken erhoben. 
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Artikel 3 

Die in Artikel 1 und 2 dieser Vereinbarung vorgesehenen 
Gebiihren konnen auf . Vorschlag des lnternationalen Büros 
ocler der schweizerischen Regierung in folgendem Verfahren 
geandert werclen: 

Die Vorschlage werclen den Verwaltungen der clieser Ver­
einbarung angehorenden Staaten mitgeteilt, die innerhalh von 
sechs l\lonaten dem Internationalen Büro ihre Stellungnahme 
iihermitteln. Nimmt innerha1b dieser Frist die l\fehrheit ·dieser 
Verwaltungen eine Gebiihrenanderung an, ohne dass auch nnr 
ein einziger Einspruch .erhoben wir<l, so tritt diese .Ande­
rung am ersten Tage des I\lonats in Kraft, der auf <lie Absen­
<lung der l\litteilung der Anderung <lurch das Internationale 
Iliiro an die genannten Verwaltungen folgt. 

Artikel 4 

(1) !\lit den Überscl1iissen der Einnahmen, die sich aus
der Erhehung der Zusatzgebiihren ergehen, wird ein Reserve­
fonds gebildet, ·dessen Hohe 50 000 Schweizer Franken nicht 
iibers teigt . 

. (2) Wenn der Reservefonds diese llohe erreicht hat, wer­
den die etwaigen Überschüsse der Einnahmen unter die dieser 
Vereinbarung angehorenden Staaten verteilt im Verhaltnis zur 
Zahl der Ilinterlegnngen von l\lustern oder l\fodellen, die ihre 
Staatsangehorigen oder die •anderen in Artikel 1 des in Lon­
don revidierten Haager ALkomn1ens hezeichneten Personen 
bewirkt haben. 

Artikel 5 

Solange nicht alle Lander, die l\fitglied des durch das in 
London revidierte Haager Ahkommen geschaffenen Verhandes 
sind, •dieser Vereinbarung od·er de-m Haager Abkommen vom 
28. Novemher 1960 angehoren, stellt das Internationale _Büro ·
für die Lander, die dieser Verein�arung angehoren, und für
diejenigen, die nur <lem in London revidierten Haager Abkom- ·
1nen angehoren, gesonderte Rechnung auf.

· 33



Artikel 6 

(1) Diese Vereinharung steht his zum 31. l\larz 1962 zur
Unterzeichnung off en. 

(2) Die ·dem in Lo�don revidierten Haager Ahkommen
angehôrenden Staaten, die diese Vereinharung nicht unter­
zeichnet hahen, werd·en zum Ileitritt zugelassen. ln diesen 
Fa.lien sind die Artikel 16 und I6hi• der Pariser Verhands­
iihereinkunft zum Schutze des gewerhlichen Eigentums an­
zuwenden. 

Artikel 7 

(1) Diese Vereinharung hedarf der Ratifizierung; die Rati­
fikationsurkunden sollen 1hei der Regierung des Fürstentums 
l\lonaco hinterlegt werden. Diese Regierung teilt diese llinter­
)egungen der Regierung der Scbweizerischen Eidgenossen­
schaft ·m•it, !die sie den vertragschliessenden Staaten zur Kennt­
nis hringt. 

· (2) Diese Vereinbarung tritt einen l\lonat nach dem Tage
in Kraft, ;_n dem die Regiernng der Schweizerischen Eidgenos­
senschaft den vertragschliessenden Staaten die Mitteilung der 
Hinterlegung der zweiten Ratifikationsurkunde iihermittelt. 

(3) Für ·die Staaten, die ihre Ratifikationsurkunde nach
der Hinterlegung der im vorhergehenden Ahsatz (2) hezeich­
neten. zweiten Ratifikationsurkunde hinterlegen, tritt diese 
Vereinharung einen 1\lonat nach dem Tage in Kraft., an dem 
die Regierung der Schwerîzerischen Eidgenossenschaf t den 
vertragschliessenden Staaten die l\:litteilung der llinterlegung 
der hetreff en den Ratifïkationsurkunde ühermittelt. 

Artikel 8 

Diese Vere-inbarung wird in einem einzigen Stück unter• 
zeic�net., •das im Archiv der Regierung des Fürstentums 
Monaco hinterlegt wird. Diese übe.rmittelt jeder Regierung der 
l\.litgliediliinder des Haager Verhandes eine beglauhigte A·h­
schriftw 
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IV 

Stockholmer Erganznngsvereinbarung 

vom 14. Joli 1967 zum llaager Abkommen 

über die Internationale IIinterlegung 

gewerblicl1er Muster und l\Iodelle 

vom 6. Novemher 192:i, 
rcvidiert in LONDON am 2. Joni 1934 und im HAAG am 25. Novemher 1960 

und ergiinzt durch die Zusatzvereinbarung von MONACO 
vom 18. Novemher 19611) 

Artikel I 

[Begriffsbestimmungen] 

lm Sinn dieser Erganzungsvereinharung hedeutet: 

« Fassung von 1934 » die am 2. J uni 1934 -in London unter­

zeichnete Fassung des Haager Ahkommens über die inter­

nationale Hinterlegung gewerblicher l\:fuster und Modelle; 

« Fassung von 1960 » die am 28. Novemher 1960 im Haag 

unterzeichnete Fassung des Haager Ahkommens über die 

internationale Ilinterlegung gewerhlicher Muster und ModeHe; 

« Zusatzvereinharung von 1961 » die an1 18." Novemher 
1961 in l\Ionaco unterzeichnete Zusatzvereinbarung zu der 

Fassung von 1934; 

1) Djeee deutsche Obenetzung_ ist von de11 zustandigen Verwaltungen
der Dundeerepuhlik Deutschland9 Osterreichs und der Schweiz im Einver• 
n�hmen mit DIRPI hergestellt worden. 
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«Organisation» die Weltorganisation für geistiges Eigen­
ttun; 

« Internationales Büro » das Internationale Biiro für gei• 
stiges Eigentum; 

« Generaldirektor » der Generaldirektor der Organisation; 

· « Besonderer Verband » der durch das llaager Abkommen
vozn 6. Novemher 1925 iiber die internationale Hinterlegung 
gewerblicher l\Iuster und 1\1:odelle errichtete und durch die 
Fassungen von 1934 und 1960 so�ie durcit die Zusatzverein• 
barung von 1961 und diese Erganzungsvereinbarung aufrecht• 
erhal tene llaager Verban<l. 

Artikel 2 

[Versammlung] 

(l) a) Der bcsondcre Verhan<l bat eine Versa1nn1lung
,, 

die
sich aus den Lantiern znsamrnensetzt

,, 
die diese Erganzungs­

vereinbarung ratif.iziert haben oder ihr beigetreten sind. 
b) Die Regierung jedes Landes wird ·durch einen Dele•

gierten vertreten, der von Stellvertretern, Ileratern und Sach­
verstan<ligen unterstützt werden kann. 

c) Di.e Kosten jeder Delegation werden von der Regie­
rung getragen, die -sie ·entsandt hat. 

(2) a) Die Versammlung
i) hehandelt alle Fragen betref fend die Erlialtung und die

Entwicklung des besonderen Verhandes sowie die An­
wendung seines Ahkommens;

ii) erteilt dem lnternationalen . Biiro Wei-sungen für · die
Vorhereitung der Revisionskonf erenzen un ter gehiih­
render Berücksichtigung der Ste-llungnahmen der Lan­

der des h_esonderen Verhandes, die diese Erganzungs•
vereinharung we:der ratifiziert hahen noch ihr hei•
getreten sin<l;

iii) andert die Ausführungsordnung �1nd setzt die Hohe der
Gehiihren für die internationale Ilinterlegung gewerb­
licher Muster und Modelle fest;

36 



iv) priift und ·hilligt die Berichte und die Tatigkeit des
Generaldirektors betreff end den hesonderen Verband
und erteil t ihm aHe zweckdienlichen W eisungen in F,ra­
gen, die in die Zustandigkei1t des hesonderen V erhandes
fallen;

v} legt <las Programm fest, heschliesst den· Dreijahres­
Haushaltsplan des besonderen Verhandes und hilligt
seine Rechnungsahschlüsse;

vi) beschliesst die Finanzvorschrif ten des besonderen Ver­
bandes;

vii) bildet die ~sachverstandigenausschiisse und Arheits­
grnppen, die sie zur Verwirklichung der Ziele des
hesonderen Verbandes fiir zweckdienlich hait;

viii) bestin1mt, welche Nicht111itglieder des hesonderen Ver­
handes, welche zwischenstaatlichen und welche 1inter•
nationalen niclitstaatliclien Organisationen zu ihren
Sitzungen ais Beobachter zugelass·en wertlen;

ix) Le!,chliesst Anderungen der Artikel 2 bis 5;
x) ni1n1nt jede andere llandlung vor, die zur Erreichung

der Zie1e des besonderen Verrbandes gecignet ist;
xi) nirnmt alle anderen Aufgaben wahr, die sich ans dieser

Erganzungsvereinbarung ergeben.

b) Über Fragen, die auch für andere von der Organisation
verwaltete Verbande von lnteresse sind, entscheidet ·die Ver­
san1n1lung nach Anhorung des Koor<linierungsausschuss•es der 
Organisation. 

(3) a) Jedes l\Iitgliedland der Versammlung verfiigt iiLer
eine Stimme. 

b) Die IIalfte der l\litgliedlander der Versammlung hildet
das Quorum ( <lie für die Beschlussfahigkeit erf orderliche 
l\ lin des tza hl). 

c) Ungeaclitet des Buchstaben b) kann die Versa1un1lnng
Ileschliisse fassen, wenn wiihrend einer Tagung die Zahl der 
vertretenen Lander zwar weniger ais die llalfte, aber min­
destens ein Drittel der l\litgliedlander der Versammlung be-
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tragt; jedoch werden -dies'e Beschlüs-se mit Ausnahme der Be­
schlüsse über das Verfahren der Versammlung nur dann wirk­
sarn, wenn die folgenden Bedingungen e·rfüHt sind: Das Inter­
nationale Bü·ro teilt diese Deschlüsse den l\fitglied.Iandern der 
Versammlung ·mit., die nicht vertreten waren., und 1ladt sie ein, 
innerhalh einer Frist von drei Monaten vom Zeitpunkt der 
Mitteilung an schriftlich ihre Stimme oder Stimmenthaltung 
hekanntzugeben. Entspricht nach Ahlauf der Frist •die Zahl 
der Lander, •die auf ,diese Weise ihre Stim,me oder Stimment­
haltung hekanntgegehen haben, mindestens der Zahl der Lan­
der, ,die für die Erreichung des Quorums wahrend der Tagung 
gefehlt hatte, 1so werden die Ileschlüsse wirksam, sof ern gleich­
zeitig die erf orderliche Mehrheit noch vorhanden ist .. 

d) Vorhchaltlich des Artikels 5 Ahsatz (2) fasst die Ver­
sammlung ihre Beschlüsse U1Ît einer l\fehrheit von zwei Drit­
teln der abgegebenen Stimrnen .. 

e) Stimmenthaltung gilt nicht a-ls Stirnmahgahe.

J) Ein De1egierter kann nur ein Land vertreten und nur
in dessen N amen ahstinunen. 

g) D,ie Lander des besonderen Verhandes, die nicht �Iit­
glied der Versam-rnlung sind, werden zu den Sitzungen · <Ier 
Versammlung als Beobachter zugelassen. 

( 4) a) Die Versammlung tritt nach Einheruf ung duirch 'den
General1direktor alle drei J ahre einmal zu einer ordentlichen 
Tagung zusamrnen, und zwar, abgesehen von aussergewohn­
lichen Fallen, zu derselhen Zeit und an demselben Ort wie 
die Generalversamm1lung der Organi,sation .. 

b) Die Versammlung tritt nach Einherufung durch den
Generaldirektor zu. einer ausserordentlichen Tagung zusarn­
men., wenn ein Vierte-1 der l\fitgliedlander der Versammlung 
es verlangt. 

c) Die Tagesordnung je-der Tagung wird vom General­
direktor vorhereitet. 

(5) Die Versa1nm!lung gi·bt sich eine Geschaftsordnung.
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Artikel 3 

(Internationales Büro) 

(1) a} Die Aufgaben hinsichtlich -der internationalen Hin­
terlegung gewerhlicher l\.luster und l\lodelle sowie die anderen 
Verwaltungsauf gahen des hesonderen Verbandes we·rden vom 
lnternationalen Büro wahrgenommen. 

b) Das Internationale Büro bereitet inshesondere die Sit-.
zungen der Versammlung ,sowie- der etwa von ihr gehildeten 
Sachverstandigenausschüsse und Arheitsgruppen vor und be­
sorgt das Sekretariat dieser Organe. 

c) Der Generaldirektor ist der hochste Beamte des beson- _
cleren Verhandes und vertritt diesen Verband. 

(2) Der Genera�Idirektor und die von ihm hestimmten l\Iit­
glieder des Personals nehmen ohne Stimmrecht an alleu Sit­
zungen der Versammlung und aller etwa von ihr gebildeten 
Sachverstandigenausschiisse oder Arbeitsgruppen teH. Der 
Generaldirektor oder ein von ihm bestimmtes Mitglied ·des 
Personals ist von Amts wegen Sekreta·r di·eser Organe. 

(3) a) Das lnternationa1le Büro hereitet nach ,den Wei­
sungen der Versammlung die Konf erenzen zur Revision der 
Bestimmungen des Ahko1nmens vor. 

b) Das Internationale Düro kann hei der Vorbereitung
von Revisionskonferenzen zwiischenstaatliche sowie internatio­
nale nichtstaaliche Organisationen konsultieren. 

c) Der Generaldirektor und die von ihm hestimmten Per ..
sonen nehrnen ohne Stimmrecht -an den Beratungen dieser 
Konf erenzen teil. 

(4) Das Internationale Ilüro nimmt a.Ile anderen Aufgaben
wahr, die ihm ühertragen werden. 

Artikel 4 

[Finanzen] 

(1) a) Der besondere Verband hat einen Haushaltsplan. -
b) Der Haushaltsplan des besonderen Verhanders umfasst

die eigenen Einnahmen und Ausgaben des besonderen Ver• 
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bandes
., dessen Ileitrag z111n llan�haltsplan der gen1einsa1nen 

Ausgahen der Verhande sowie gegehenenf alls ùen dem IIaus­
haltsplan . der Konf erenz der Organisation znr Verfiigung 
gestellten Betrag. 

c) Ais gemeinsame Ausgaben der Yerbande gelten die
Ausgabèn, die nicht ausschliesslich. dem besonderen Verhand, 
son<lern auch einem oder n1ehreren anderen von der Organi­
sation verwaheten Verbanden zuzurechnen sind. Der Anteil 
des Lesonderen Verband�-s an diesen gemeinsamen Ausgahen 
entspricht dem lnteresse, das der hesondere Verhand an ihnen 
hat. 

(2) Der llaushaltsp'lan des besoruleren Verbandes wird
un ter Beriicksichtigung der N otwendigkeit seiner Ahstirn-
1nung iuit den llaushaltsplanen der anderen von Jer Organi­
sation verwalteten Verban<le -auf gesteHt. 

(3) Der llauhaltsp'Jan des heson<leren Verban<les tunf asst
folgende Einnahn1en: 

i) Gebiihren für die ,internationale llinterlegung sowie Ge­
biil1ren und Iletrage fiir an<lere Dienstleistungen des
lnternationalen Büros in1 Rahmen des besonderen Ver•
bandes;

ii) Verkaufserlose und an<lere Einkiinfte ans Veroffent­
lichungen des lnternationalen Büro-s, die den besonderen
Verband hetreffen;

iii) Schenkungen, Vern1achtnisse und Zuwendungen;
iv) l\lieten, Zinsen und andere verschiedene Einkiinfte.

( 4) a) Die llohe der in Absatz (3) Ziff er i) genannten Ge­
biihren wird von der Versam1nlung auf Vorschlag des General­
direktors festgesetzt. · 

b) Diese Hohe wird in der Weise festgesetzt, dass die Ein•
nah1nen des hesonderen Verbandes aus den Gebühren und den 
a�deren Einkiinften 1nindestens zur Decku.ng der Ausgaben 
des lnternationalen Biiros fiir den besonderen Verband ans• 
reichen. 
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c) Wird der IIaushaltsplan nicht vor Beginn eines neuen
Rechnungsjahres heschlossen

., 
so wird der llanshaltsplan des 

Vorjahres nach �lassgahe der Finanzvorschriften ühernommen. 

(5) Vorbehaltlich <les Absatzes (4) Iluchstahe a) wird die
Hohe der Gehiihren und Betrage für andere Dienstleistungen 
cles lnternationalen Biiros in1 Rahmen des· besonderen Ver­
bandes vo1n Gent"raldirektor festgesetzt, der der Versammlung 
clarüher herichtet. 

(6) a) Der hesondere Verband hat e1nen Betriebsmittel­
fonds., ·der durch .die Einnahmenüherschüsse· und, wenn diese 
Einnaluneniiberschiisse nicht geniigen, durch eine einn1alige 
Zahlnng jedes Landes des besonderen Verhandes gebi;ldet wird. 
Reicht der Fonds nicht n1ehr aus, so heschliesst die Versamn1-· 
Jung seine Erhohung. 

b) Die Ilohe der erstmaligen Zahlung jedes Landes zu
diesem Fontis otler sein Anteil an dessen Erhohung ist propor­
tional zu <lem Beitrag., den dieses Land ais l\.litglied der Pariser 
Verhandsiihereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigen­
tu1ns ztnn llaushalt�plan dieses Verhandes für das J ahr leistet, 
in den1 der Fonds gehildet o<ler die Erhohung Leschlossen 
wird. 

c) Dieses Verhiihnis und die Zahlungsbedingungen wer­
<len von der Versanunlung auf Vorschlag des Generaldirektors 
und nach Ausserung <les Koordinierungsausschusses der Or­
ganisation festgesetzt. 

(7) a) Das ALkom1nen üher den Sitz, <las mit dern Land
geschlossen wircl, in dessen Hoheitsgebiet die Organisation 
ihren Sitz hat, sicht vor., dass dieses Land Vorschiisse gewahrt, 
wenn der Betriehs1nittelfonds nicht ausreicht. Die Hohe dieser 
·v orschüsse und die Bedingungen, noter denen sie gewahrt
werden, sind in jedem · Fall Gegenstand hesonderer. Verein­
barungen zwischen diesem Land und der Organisation.

b) Das unter Buchstahe a) hezeichnete Land und die
Organisation sind herechtigt, die Verpflichtung zur Gewah-
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rung von Vorschiissen durch schriftliche Notifikation zu ki.in­

<ligen. Die Kün<ligung wird drei Jahre nach Ahlauf des Jahres 
wirksa1n, in dem sie notifiziert worden ist. 

(8) Die Rechnungi,prüf ung wird nach l\1assgabe der

Finanzvorschrif ten von einem oder mehreren Landern des 

hesontleren Verbandes oder von aussenstehenden Rechnungs­

prüf ern vorgenommen, die mit ihrer Zustimmung von der 
Versammlung bestim1nt werden. 

Artikel 5 

(Auderungen der Artikel 2 bis 5) 

(I) Vorschlage zur Anderung dieser Erganzungsverein­

Larung konnen von jedem l\'litgliedland der Versa1nn1lung 

oder vom Generaldirektor vorgelegt werden. Diese Vorschlage 

wer<len von1 Generaldirektor rnindestens sechs 1'1onate, Levor 

sie in der Versammlung heraten werden, den l\litgliedlandern 
lier Versamn1lung mitgeteilt. 

(2) Jede Anderung gemass Ahsatz (1) wird von der Ver­
san1mlung heschlossen. Der Ileschluss erf ordert drei Viertel 

der abgegebenen Stimmen; jede .Anderung des Artikels 2 und 

dieses Absatzes erfordert jedoch vier Fiinftel der abgegehenen 
Stimmen. 

(3) Jede Anderung gernass Absatz (1) tritt einen l\lonat

nach dem Zeitpunkt in Kraft, zu <lem die schriftlichen Notifi­

kationcn der verfassungs1nassig zustanllegekomnienen An­

nahme des An<lerungsvorschlags von drei Vierteln der Lan­

der, die im Zeitpunkt der Beschlussf assung iiber die Ande-

rung l\litglied der Versan1mlung waren, heim Generaldirektor 

eingegangen sind. Jede auf diese Weise angenomn1ene Ande­

rung bindet alle Lander, <lie hn Zeitpunkt des Inkrafttretens 

der Anderung l\Iitglied der Versammlung sind oder spater 

l\Iitglied werden. 
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Artikel 6 
[.:\.ntlerungen der Fassung von 1934 und der Zusatzvereinharung von 1961] 

(1) a) Bezugnahmen in der Fassung von 1934 auf das
«Internationale Biiro zurn Schutz des gewerhlichen Eigentums 
in Bern», auf das «Internationale Büro von Bern» oder auf 
das «Internationale Biiro» gelten ais Bezugnahmen auf das 
in Artikel 1 dieser Erganzungsvereinharung definierte Inter­
nationale Büro. 

b) Artikel 15 der Fassung von 1934 wird aufgehoben.
c) Jede Anderung der in Artikel 20 der Fassung von

1934 vorgesehenen Ausführungsordnung wird nach dem in Ar­
tikel 2 Ahsatz (2) Bucl1stahe a) Ziffer iii) und Ahsatz (3) 
Buchstahe d) vorgeschriehenen Verfahren vorgenommen. 

d) In Artikel 21 der Fassung von 1934 werden die Worte
«irn Jahre 1928 revitli.erten» gestrichen und nach den Worten 
«Berner Obereinkunft» die Worte «znrn Schutz von Werken 
der Literatur untl Kunst» eingefiigt. 

e) Die Bezugnahn1en in Artikel 22 der Fassung von 1934
auf die Artikel 16, I6hi• und J 7bi, · der «llauptühereinkunft)) 
gelten ais Bezugnahn1en auf die den Artikeln 16, I6hi, und 
1 ?bi, der friiheren Fassungen der Pariser Verhandsüherein­
kunft zum Schutz des gewerhlichen Eigentun1s entsprechen­
den Ilestimmungen in der Stockholmer Fassung der Pariser 
Verhandsühereinkunft. 

(2) a) Jede Anderung der in Artikel 3 der Zusatzver­
einharung von 1961 vorgesehenen Gehühren wird nach dem 
in Artikel 2 Ahsatz (2) Buchstahe a) Ziffer iii) und Absatz (3) 
Buchstahe d) vorgeschriehenen Verfahren vorgenommen. 

b) Artikel 4 Ahsatz (1) der Zusatzvereinharung von 1961
sowie die Worte « Wenn der ·Reservef onds die se Hohe er• 
reicht hat» in Artikel 4 Absatz (2) werden gestrichen • 

c) Die Bezugnahn1en in Artikel 6 Absatz (2) der Zusatz-
vereinharung von 1961 auf die Artikel 16 und I6hia der Pariser 
Verhandsühereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigen­
h1n1s gelten ais Bezugnahn1en auf die den Artikeln 16 und 

43 

• 



16his der früheren Fassungen der Pariser Verhandsüberein­
kunf t entsprechen<len Ilestimrnnngen der Stockhohuer Fas­
sung der Pariser Verhandsühereinkunft. 

d) Die Dezugnahmen in Artikel 7 Absatze (1) und (3) der

Zusatzvereinharung von 1961 auf die Regierung der Schwei-
zerischen Eidgenossenschaf t gelten als Ilezngnahmen auf Ùen 
Generaldirek tor. 

Artikel 7

[Antlerungen der Fas·sung von 1960] 

. (I) Dezugnahn1en in lier Fassung von 1960 auf llas <<Iliiro 
tles Internationalen Verhandes zurn Schutz tles gewerLlichen 
Eigentums)) oder tlas « Internationale Iliiro» gelten ais Bezug­
nahrnen auf das in Artikel 1 <l.Îeser Erganzungsvereinharung 
definierte Internationale Iliiro. 

(2) Die Artikel 19, 20, 21 und 22 der Fassung von 1960

werc.len aufgehoben. 

(3) Bezugnalnnen in der Fassung von 1960 auf die Rcgie­
rung tler Schweizerischen Eidgenossenschaft gelten ais Dezug­
nahmen auf Jen General<lirektor. 

( 4) ln Artikel 29 der Fassung von 1960 werden Jie "
r orte

«periodischen» (Ahsatz (1)), «auf Verlangen des lnternatio­
nalen Ausschusses fiir l\fuster oder l\·lodelle» und «oder» (Ab­
satz (2)) gestrichen. 

Artikel 8 
[Ratifikation tlieser' Ergiinzungsvereinbarung; Beitritt zu dieser 

Vereinhanmg l 

(l) a) Die Lander, die vor dem 13. Januar 1968 die
Fassung von 1934 o<ler die Fassung von 1960 ratifiziert haben, 
sowie die Lander., die n1inJestens einer dieser Fassungen Lei­
getreten· sind, konnen diese Erganzungsvereinbarung unter­
zeichnen und ratifizieren oder ihr heitreten. 

b) Die. Ratifikation dieser Erganzungsvereinharung oder
tler Ileitritt zu dieser Vereinharung durch ein Land, <las durch 
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<lie Fassung · von 1934 gebun<len ist, ohne auch durch <lie 
ZusatzvereinLarung von 1961 gehunden zu sein, hewirkt auto­
ma tisch die Ratifikation der ZusatzvereinLarurig von 1961 
oder den Beitritt zn <lieser Zusatzvereinbarung. 

(2) Die Ratifikations- und Beitrittsurkun<len werden heim ·
General<lirektor hinterlegt. 

Artikel 9 

[lnkrafttreten dieser Ergiinzungsvereinharung] 

(1) Fiir die ersten fiinf Lander, die ihre Ratifikations­
o<ler Beitrittsurkunden hinterlegt haben, tritt diese Ergan­
zungsvereinLarung drei l\Ionate nach llinterlegung der fünften 
Ratifikations-, oder Beitrittsurkun<le in Kraft. 

(2) Fiir jedes andere Land. tritt <liese Erganzungsverein­
harung <lrei l\.lonate nach <lem Zeitpunkt der Notifizierung 
s�iner Ratifikation o<ler seines Beitritts dnrch den General­
direktor in Kraft, sof ern in der Ratifikations- oder Beitritts­
urkun<le nicht ein spaterer Zeitpnnkt angegehen ist. ln die­
sen1 Fall tritt diese Vereinharung fiir dieses Land zu de1n 
angegehenen Zeitpunkt in Kraft. 

Artikel 10 
[Automatische Annahme einzelner Bestimmungen 

durch bestimmte Lander] 

(1) Vorbehaltlich des Artikels 8 und des folg.enden Ah­
satzes ist jedes Land, das die Fassung von 1934 weder ratifi­
ziert hat noch ihr heigetreten ist, durch die Zusatzverein­
barung von 1961 und durch die Artikel l his 6 dieser Ergan­
zungsvereinbarung von dem Zeitpunkt an gehunden, ·zu dem 

. sein Beitritt zu der Fassung von 1934 wirksam wird; ist je­
doch zu diesem Zeitpunkt diese Erganzungsvereinbarung noch 
nicht gen1ass Artikel 9 Ahsatz (1) in Kraft getreten, so ist 
dieses Land durch die genannten Artikel dieser Erganzungs­
ve.reinbarung erst vom lnkrafttreten dieser Vereinbarung ge-
1na�s Artikel 9 Absatz (1) an gehunden� 
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(2) Vorhehaltlich. <les Artikels 8 und des vorhergehenden
Ahsatzes ist jedes Land, das die Fassung von 1960 weder 
ratifiziert hat noch ihr heigetreten ist, durch die Artikel 1 
bis 7 ùiese Erganzungsvereinharung von dem Zeitpunkt an 
gebunden, zu <lem seine Ratifikation der Fassung von 1960

oder sein Beitritt zu ihr wirksam wird; ist jedoch zu diesem 
Zeitpunkt der Erganzungsvereinbarung noch nicht gemass 
Artikel 9 Absatz (1) in Kraft getreten, so ist dieses Land durch 
die genannten Artikel dieser Erganzungsvereinharung erst 
vom lnkrafttreten dieser Vereinbarung gemass Artikel 9 Ab-
satz (1) an gehunden. 

.Artikel 11

[Unterzeichnung usw. dieser Erganzungsvereinharung] 

(1) a) Diese Erganzungsvereinharung wird in einer Ur­
schrift in f ranzosischer Sprache unterzeicl1net und hei der 
schwe,lischen Regierung hinterlegt. 

b) An1tliche Texte werden vom Generalùirektor nach
Konsultierung der heteiligten Regierungen in anderen Spra­
chen hergestellt, die die Versammlung hestimmen kann. 

(2) Diese Erganzungsvereinbarung liegt bis zun1 13. Ja­
nuar 1968 in Stockholm zur Unterzeichnung auf. 

(3) Der Generaldirektor ühermittelt zwei von der schwe­
dischen Regierung beglauhigte Ahschrif ten des unterzeichne­
ten Textes dieser Erganzungsvereinbarung den Regierungen 
aller Lander des hesonderen Verbandes und der Regierung 
jedes anderen Landes, die es verlangt. 

(4) Der Generaldirektor lasst diese· Erg�nzungsverein­
barung heim Sekretariat der Vereinten Nationen registrieren. 

(5) Der Generaldirektor notifiziert den Regierungen aller
Lander des besonderen Verbandes die Unterzeichnungen, die 
Hinterlegungen von Ratifikations- oder Beitrittsurkunden, 
das lnkrafttreten und alle anderen erforderlichen 1\1:itteilun­
gen. 
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Artikel 12 

[Obergangshestimmung] 

Bis zur Amtsühernahm.e durch den ersten Generaldirektor 

gelten Bezugnahmen in dieser Erganzungsvereinharung auf 

das Internationale Biiro der Organisation oder den General­

direktor ais Bezugnahmen aul das Büro des durch die Pariser 

Verhandsiibereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigen­
tums errichteten Verbandes oder seinen Direktor. 

ZU URKUND DESSEN haben die hierzu ge­

horig hevollmachtigten Unterzeichneten diese 
Erganzungsvereinharung unterschriehen. 

GESCHEHEN zu Stockholm am 14. Juli 1967. 
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